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Gesetze und Verordnungen

Gesetz zur Änderung des
Verwaltungsamtsgesetzes

vom 1. Mai 2012
Die Landessynode hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1
Das Verwaltungsamtsgesetz vom 9. Juni 2006 (ABl.
S. 118) wird wie folgt geändert:
1. An § 1 Absatz 1 wird folgender neuer Satz 2 an-

gefügt:
„Das Verwaltungsamt ist auch dann gemäß Satz 1
zuständig, wenn Aufgaben der Kirchengemeinden,
Gesamtkirchengemeinden und Kirchenbezirke
von diesen auf eine sonstige kirchliche Körper-
schaft oder Einrichtung übertragen worden sind.“

2. § 2 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Nicht unter § 1 Absatz 1 Satz 2 fallende Verwal-
tungsaufgaben sonstiger kirchlicher Körperschaf-
ten und Einrichtungen aus dem Gebiet, für welches
ein Verwaltungsamt zuständig ist, können durch
Vereinbarung und gegen entsprechende Finanzie-
rung von diesem übernommen werden.“

3. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4 Finanzierung der Verwaltungsämter
(1) Die Träger der Verwaltungsämter erhalten zur
Finanzierung der Pflichtaufgaben der Verwal-
tungsämter eine Zuweisung aus dem Anteil der
Kirchengemeinden und Kirchenbezirke an der Kir-
chensteuer nach den einschlägigen Vorschriften
des Haushaltsgesetzes der Evangelischen Kirche
der Pfalz (Protestantische Landeskirche).
(2) Die Zuweisung wird im Haushaltsplan der
Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische
Landeskirche) festgesetzt. Die Fortschreibung der
Zuweisung erfolgt in Höhe der der jeweiligen
Haushaltplanung der Evangelischen Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche) zugrunde ge-
legten Tarifsteigerung der Personalkosten.
(3) Hat die Landessynode aus Einsparungsgründen
eine Kürzung der Zuweisung beschlossen, so ist
diese den Trägern der Verwaltungsämter frühest-
möglich mitzuteilen. Soweit es die Haushaltslage
der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestanti-
sche Landeskirche) zulässt, soll die Umsetzung der
Kürzung möglichst schrittweise über mehrere
Haushaltsjahre erfolgen.
(4) Die Aufteilung der Zuweisung auf die einzel-
nen Träger der Verwaltungsämter erfolgt aufgrund
des Aufwandes für die Verwaltungstätigkeiten der
Verwaltungsämter in den Bereichen Finanzen,
Kindertagesstätten, Gebäude und Personal. Die
Einzelheiten der Aufteilung legt der Landeskir-
chenrat in einer Rechtsverordnung fest.
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(5) Die Übernahme weiterer Verwaltungsaufgaben
gemäß § 2 Abs. 2 und 3 dieses Gesetzes ist durch
Entgelte, Gebühren oder Umlagen zu finanzieren.
Der Landeskirchenrat kann hierzu eine Musterent-
gelt-/ bzw. Mustergebührenordnung erlassen.“

Artikel 2
Das Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Amtsblatt in
Kraft.
Speyer, den 2. Juni 2012

- Kirchenregierung -
Schad

Kirchenpräsident

Bekanntmachungen

Kollekte für die Herbstopferwoche 2012
Speyer, 6. Juni 2012

Az.: III 360/21
Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche der
Pfalz ruft vom 20. bis 30. September in der Pfalz und
vom 1. bis 14. Oktober in der Saarpfalz zur Durch-
führung der Herbstopferwoche auf.
Die Herbstopferwoche ist eine kirchlich angeordnete
Sammlung gemäß § 98 Abs. 2 Ziff. 13 KV. Sie ist eine
staatlich genehmigte Öffentliche Haus- und Straßen-
sammlung.
Vorschlag zur Kanzelabkündigung:
Familien stehen heute unter Druck. Zwar hat der
Wunsch nach Familie in Deutschland nach wie vor ei-
nen hohen Stellenwert.
Allerdings sind die Erwartungen an Familie deutlich
gestiegen: Kinder sollen nicht nur aufwachsen, son-
dern auf die Aufgaben der Wissensgesellschaft vor-
bereitet und zukünftige Leistungsträger werden. Kran-
ke und alte Menschen sollen versorgt und gepflegt
werden. Ehe- und Lebenspartner sollen sich eine ge-
genseitige Stütze sein und gleichzeitig nehmen die
Ansprüche an die eigene Biografie zu.
Die beruflichen Anforderungen an Männer und Frau-
en steigen: Flexibilität und räumliche Mobilität wer-
den vielfach vorausgesetzt. Familien, insbesondere
Alleinerziehende und solche mit Migrationshinter-
grund, sind verstärkt von Armut betroffen.
Auch die Formen des Zusammenlebens haben sich
verändert: Das Leitbild der bürgerlichen Kleinfamilie
– zwei Eltern mit leiblichen Kindern – wird zuneh-
mend durch andere Formen wie sogenannte Patch-
workfamilien oder Alleinerziehende ersetzt. Diese
Veränderungen bewirken, dass Unterstützungsleis-
tungen innerhalb der Familie teils zurückgehen, teils
andere Formen annehmen.

Gerade jetzt ist die Diakonie als der soziale Dienst der
Evangelischen Kirche gefragt. Sie hilft, wenn der
Druck auf Familien zu groß wird - wenn der Arbeits-
platz verloren geht, wenn die Schulden immer höher
werden, wenn Kinder einnässen, wenn Jugendliche
Probleme in der Schule haben, wenn Mütter oder Vä-
ter eine Auszeit brauchen, wenn Eltern sich nur noch
streiten, wenn Frauen misshandelt werden. Die Fach-
stellen in den Häusern der Diakonie unterstützen Fa-
milien bei der Alltagsbewältigung, aber auch in Not-
situationen mit finanziellen Hilfen und mit ihrem viel-
fältigen Beratungsangebot.
Damit Familien entlastet werden und an der Gesell-
schaft teilhaben können, bitten wir um Ihre Spende bei
der Herbstopferwoche 2012.
Abrechnung:
Das Ergebnis der Herbstopferwoche ist bis zum 9.
November an die Dekanate zu überweisen. Die Deka-
nate sollen bis zum 7. Dezember mit dem Diakoni-
schen Werk Pfalz abrechnen.

Stellenausschreibungen

Pfarrstellen im Bereich der Landeskirche
Ausgeschrieben wird

die Pfarrstelle 2 Christuskirche Kaiserslautern
zur Besetzung durch Gemeindewahl.

Die Pfarrstelle 2 Christuskirche Kaiserslautern im Kir-
chenbezirk Kaiserslautern umfasst 2.258 Gemeinde-
glieder. Die Predigtstätte ist die Christuskirche.
Die Christuskirchengemeinde Kaiserslautern unter-
hält als Gebäudebestand eine Kirche mit Gemeinde-
räumen, zwei Pfarrhäuser und zwei Kindertagesstätten
der Gesamtkirchengemeinde.
Im Bereich der Christuskirchengemeinde befindet
sich ein Altenheim von Zoar und ein Altenheim der
Arbeiterwohlfahrt.
Sie ist Mitglied der Gesamtkirchengemeinde Kaisers-
lautern sowie der Ökumenischen Sozialstation Kai-
serslautern.
Die Mitarbeit in der Notfallseelsorge ist erwünscht.
Wir bitten Sie, Bewerbungen bis spätestens 3. August
2012 beim Landeskirchenrat, Dezernat IV, einzurei-
chen.
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Stellenausschreibungen der EKD
Im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land mit Dienstsitz in Hannover ist zum 1. September
2012 für das Regionalreferat Mittel- und Südamerika
die Stelle

einer theologischen Referentin / eines theologi-
schen Referenten

in der Abteilung Auslandsarbeit zu besetzen.
Zu den Aufgaben dieser Stelle gehören:
- Begleitung der mit der EKD verbundenen deutsch-

sprachigen evangelischen Gemeinden mit Aus-
landspfarrstellen in der Region

- Auswahl und Begleitung von Pfarrerinnen/Pfar-
rern im Auslandsdienst

- Pflege und Vertiefung ökumenischer Kontakte zu
den Kirchen und kirchlichen Zusammenschlüssen
in der Region

- Aus- und Fortbildung in der Auslandsgemeindear-
beit

- internationale Fragen von Mission und Evangeli-
sation

Wir bieten:
- eine interessante, vielseitige, verantwortungsvolle

und kollegiale Arbeit
- ein Dienstverhältnis in einem Kirchenbeamtenver-

hältnis auf Zeit (vorerst für die Dauer von sechs
Jahren)

- eine Besoldung in Anlehnung an Besoldungsgrup-
pe A 15 Bund, soweit hierfür die laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen vorliegen.

Wir erwarten:
- Mehrjährige Erfahrungen im Gemeindepfarramt
- Ökumenische Erfahrungen in internationalen Be-

ziehungen
- Interesse an der Begleitung der Arbeit der Kolle-

ginnen und Kollegen im Ausland
- Beherrschung der englischen Sprache sowie mög-

lichst einer weiteren Sprache des Regionalbereichs
(spanisch oder portugiesisch)

- Belastbarkeit im Blick auf Dienstreisen ins Aus-
land

- Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Teams
- Verständnis für Verwaltungsaufgaben sowie Or-

ganisationstalent
- ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit in einer

der Gliedkirchen der EKD.
Die EKD ist bestrebt, den Anteil von Frauen im hö-
heren Dienst zu erhöhen. Deshalb freuen wir uns be-
sonders über die Bewerbung von Frauen. Schwerbe-
hinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Fragen stehen Ihnen Oberkirchenrätin Dine Fecht
(Tel.0511/2796-121) und das Personalreferat (Tel.
0511/2796-310) gern zur Verfügung.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis
zum 13. Juli 2012 an die
Evangelische Kirche in Deutschland
Personalreferat
Postfach 21 02 20
30402 Hannover

*
Im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land mit Dienstsitz in Hannover ist zum 1. November
2012 für das Referat „Interreligiöser Dialog“ die Stelle

einer theologischen Referentin / eines theologi-
schen Referenten

in der Abteilung Ökumene zu besetzen.
Zu den Aufgaben dieser Stelle gehören:
- der christlich muslimische Dialog in Deutschland

und im internationalen ökumenischen Feld
- die Mitgestaltung der interreligiösen Zusammen-

arbeit insbesondere auf der Ebene der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
und am „Runden Tisch der Religionen“

- Kontakte zu einzelnen Religionsgemeinschaften
- Mitwirkung an der interreligiösen Zusammenar-

beit auf internationaler Ebene
- Zusammenarbeit mit anderen Referaten, Instituti-

onen und Partnern unter anderem in den Themen-
feldern „Religionsfreiheit“, „Bildung“, „Integrati-
on“

Wir bieten:
- eine interessante, vielseitige, verantwortungsvolle

und kollegiale Arbeit
- ein Dienstverhältnis in einem Kirchenbeamtenver-

hältnis auf Zeit (vorerst für die Dauer von sechs
Jahren)

- eine Besoldung in Anlehnung an Besoldungsgrup-
pe A 15 Bund, soweit hierfür die laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen vorliegen.

Wir erwarten:
- Mehrjährige Erfahrungen im interreligiösen Dia-

log und entsprechende Kenntnisse über interreli-
giöse und interkulturelle Zusammenhänge

- Theologische Urteilsfähigkeit
- Ökumenische Erfahrungen in internationalen Be-

ziehungen
- Interesse an der Verknüpfung verwandter Themen-

felder
- Beherrschung der englischen Sprache
- Belastbarkeit im Blick auf Dienstreisen ins Aus-

land
- Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Teams
- ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit in einer

der Gliedkirchen der EKD.
Die EKD ist bestrebt, den Anteil von Frauen im hö-
heren Dienst zu erhöhen. Deshalb freuen wir uns be-
sonders über die Bewerbung von Frauen. Schwerbe-
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hinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Fragen stehen Ihnen Bischof Martin Schindehütte
(Tel.0511/2796-125) und das Personalreferat (Tel.
0511/2796-310) gern zur Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis
zum 13. Juli 2012 an die
Evangelische Kirche in Deutschland
Personalreferat
Herrenhäuser Straße 12
30419 Hannover

Dienstnachrichten

Verleihungen
Verliehen wurde die Pfarrstelle
2  B a d  D ü r k h e i m  Pfarrer Markus L i n d e, Bad
Dürkheim, mit Wirkung vom 15. Mai 2012,
2  Z w ö l f - A p o s t e l - K i r c h e  F r a n k e n t h a l
Pfarrer Uwe L a u x, Reichenbach-Steegen, mit Wir-
kung vom 15. August 2012.

Freistellungen
Freigestellt wird
für die E K D - A u s l a n d s p f a r r s t e l l e  in Kali-
ningrad Dekan Thomas V i e w e g, Kirchheimbolan-
den, mit Wirkung vom 1. August 2012 auf die Dauer
von drei Jahren.
Verlängert wird die Freistellung von
Pfarrerin Marlene W ü s t , Speyer, zum Dienst in der
E v a n g e l i s c h e n  D i a k o n i s s e n a n s t a l t
S p e y e r - M a n n h e i m, weiterhin mit 50 v. H. des
vollen Dienstauftrages bis einschließlich 31. Juli
2015.

“Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch
Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“
Römer 8, 38 f.

Der Herr über Leben und Tod hat aus dieser Zeit

Pfarrer i. R. Harry Koster
in Landau am 23. April 2012 im Alter von 87 Jahren,

Pfarrer i. R. Werner Kropp
in Zweibrücken am 4. Mai 2012 im Alter von 83 Jahren und

Pfarrer i. R. Georg Friedrich Meyer
in Bolanden am 10. Mai 2012 im Alter von 82 Jahren abgerufen.
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